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mit fämttichen ©intragungen in bie oer[cf)iebenen Stirer
lofte 3*. 1.50 bis 2.—. Sot)nt eS fiel) ba, buret) baS

taufmännifd)e Sureau ßiechnnngen auSjufteßen für Seträge
oon wenigen granlen? 2Bem ber fofortige ©inpg buret)
ben auSführenben Monteur nietjt bient, muh eben auf bie
Slrbeit ber ftäbtifcfjen 3nftaßationSgefd)äfte nervten.

Oft hört man oon ben ißrioatinftaßateuren bie 9ln=

ficE)t, bie ftäbtifdjen 3nftaßationSgefd)äfte faßten auf bie

unmirtfct)afttict)en Sabengefcfjäfte oerjic^ten. ©o lange
aber bie prioaten Qnfiaßateure für fief) felbft auf einen
fdjön eingerichteten. Saben an mögtichft günftiger Sage
großen Stöert legen, bürfen fidj bie öffentitcf)en Setriebe
hieraus bie Sehte gießen — unb fte wirb burd) ©rfahrungen
erhärtet — bafj gutgeführte Sabengefdjäfte bie gutbezahlten
Stufträge uermehren. 3tn ben Seitungen aßeln ift wenig
ju uerbienen, unb e§ gilt im aßgemeinen nicht für fein,
wenn bas eine ©efdjäft nur bie Seitungen ausführen faß,
beim anbern aber bie oerfdjiebenen SerbraucjjSapparate
befteßt werben.

©ine Sieb ingun g wtrb man aßerbingS auch an bie

öffentlichen betriebe fteßen müffen : Stufjerfte luSnüfpuig
ber StrbeitSjeit unb SluSlefe beS tüd)tigften ißerfonalS non
oben bis unten. ©er Sprung oon einer burchfchniütid)
etwa 587sftünbigen SlrbeitSjeit auf bie 48=©tunbemood)e
ift für bie fiäbtifd)en Setriebe finanjieß fo einfdjneibenb,
baff auch h»^'» wohl bie ©emeinbebetriebe ben prioaten
folgen unb wieber eine etwas längere SlrbeitSjeit einführen
müffen. ©onft laufen fte ©efaljr, nicht mehr mit ben

greifen ber $rioatgefd)äfte ©eftritt halten jtt tonnen,
womit bann jufotge lluwirtfcftaftlicftt'eit bie gorberung
nach »oßftänbiger Aufhebung biefer öffentlichen SetriebS*
zweige immer mehr an Soben gewinnt. StRan wähle
auch nur tüchtige, juoerläffige Beamte unb Stngefteßte,
rüfte fie mit ben nötigen Soilmachten auS, baue auf iftr
SßerantwortlichleitSgefühl, habe bann aber bei Serfetßungen
ben 9Rut, unerbittlich auf fdjarfe Sefirafung ju beharren.
Stber gerabe in biefen ^unlten fehlt eS weit herum. ®ie
oielfeitige, bie Überfontroße ftumpft bei ben Seuten baS

©efüftl für ©enauigteit, ßuoerläffigleit unb Serantworiung
ohnehin fchon ab ; muh '»an baju erfahren, baff manchmal
oößig ungeeignete Beamte, Slngefteßte unb Arbeiter auf
ber f)vang= unb ©eßaltflufenleiter „automatifch" weiter
oorrücten, fo begreift man manches.

©o wenig eS oom guten ift, wenn bie tecftnifchen
Setriebe fiel) baS ^nftaßationSmonopol fiebern, ebetifo*
wenig würbe eS ber Slßgemeinheit bienen, wenn bie

^Srioatgefcftäfte burd) fßreiSoeretnbarungen ben ©eftein
erweefen, fid) baburch eine 3lrt SRonopol zu fieftern. SCucft

auf biefem ©ebiet ift ein gefunber 2Bettbewerb nur oon
gutem. Seben unb leben laffen, baS fei ber Seitgebanle,
unter bent bie g an je grage ju beurteilen ift.

bauten»
(Kortefponbenä.)

Um bie Sauorbnungen nicht ftarr anwenben ju
müffen unb um bie fo oerpönte bureaulratifche Schablone
ju oermeiben, fehen fich bie Saupolizeibetjörben manch=
mal genötigt, fogenannte prouifortfefte Sauten ju bemil--

ligen: ftleinere ©ingangSbauten über bie Saulinie h'»=
attS ; Sorbauten gegen bie ©trafie unb gegen ben 5ßact)=

bar; ^leinoiehftaßungen; S>oljbauten für oorübergehenbe
3wecte; weiter auSlabenbe ©ädjer; ERaudjabjüge buret)
bie ©eitenwänbe, in abgelegenen Sauten; ©artenhäufer
mit ju geringem ©renj= ober ©ebäubeabftanb ; Stenern
häufer; fßtioatleitungen in unb über bem ©ebiet öffent*
lieber ©trafen unb iffiege u. a. m. 2tße biefe Sauten
haben burchauS oorübergehenben ©haralter; fie ftnb in*
fofern auf 3ufet)en h'» bewißigt, bah P® auf erfteS 2ln*
juchen ber Saupolijeibehörbe unb ohne jebe ©ntfdjäbi*
gung oont ©igentümer ju entfernen ftnb.

SBentt biefer ©haralter bei ber ©enehmigung unb
einige Qeit nachher noch feftfteht, fo oerliert er fid) er*
fahrungSgemäh im Saufe ber Qatjre, fofern nicht bie

nötigen Sorteljrungen getroffen werben. ®ie Seßörben
unb bie 9luffid)tSorgane eines ©emeinwefenS wecftfeln ;
bie Siegenfehaften wedjfeln bie fpanb, ohne bah auf baS

^rooiforium htngewiefen wirb; ber neue ©igentümer ift
im guten ©tauben, bie Saute fei ohne jebe Sebingung
genehmigt. Sommt man nadj fahren einmal barauf unb
oerlangt loftenlofe Sefeitigung, fo gibtS grofje Schwierig*
leiten, beim Setroffenen ein ©efüijl ber UngeredE)tigteit.

©inwanbfreie Stbhütfe unb bauernbe Älarfteßung ber
Serhältniffe wirb zweifelsohne erreicht, wenn man bie

prooiforifdjen Sauten nur für baS laufenbe ft'alenber*
ober SlmtSjahr bewißigt, eine ©ebüljr erhebt unb bie

SRöglicftteit oorfieftt, bah biefe Sauten gegen bie gleiche
©ebüftr fortlaufenb je um ein 3atjr erneuert werben
tonnen. ©ann geht nichts unter baS @iS. Sehörben
unb ©igentümern wirb jebeS Qahr in ©rinnerung ge=

rufen, bah bie Sauten prooiforifdjen ©haralter haben,
©er ©igentümer hat bie ©emifjheit, bah bie Seljörbe bie
Saute nur bann wegbietet, wenn eS aus ©rünben beS

öffentlichen ßtechteS nötig wirb. Sor 8 fahren würbe
biefe Steuerung in einer gröberen ©emeinbe eingeführt

Anerkannt einfach, aber praktisch,
zur rationellen Fabrikation unentbehrlich, sind

Irahei's patentierte Spetialmasclilnen
und Modelle zur Fabrikation tadelloser Zementwaren
Kenner kaufen ausschliesslich diese la. Schweizerfabrikafe.

Moderne Einrichtung für Blechbearbeitung.

Joh. Graber, Maschinenfabrik, Winferthur-Veilheim

266 Zltnflr. fchwetz. Handw>. -Zettimg („Metsterblatt") Nr. 25

mit sämtlichen Eintragungen in die verschiedenen Bücher
koste Fr. 1.50 bis 2.—. Lohnt es sich da, durch das
kaufmännische Bureau Rechnungen auszustellen für Beträge
von wenigen Franken,? Wem der sofortige Einzug durch
den ausführenden Monteur nicht dient, muß eben aus die
Arbeit der städtischen Jnstallationsgeschäfte verzichten.

Ost hört man von den Privatinstallateuren die An-
ficht, die städtischen Jnstallationsgeschäfte sollten auf die

unwirtschaftlichen Ladengeschäfte verzichten. So lange
aber die privaten Installateure für sich selbst auf einen
schön eingerichteten Laden an möglichst günstiger Lage
großen Wert legen, dürfen sich die öffentlichen Betriebe
hieraus die Lehre ziehen — und sie wird durch Erfahrungen
erhärtet — daß gutgeführte Ladengeschäfte die gutbezahlten
Aufträge vermehren. An den Leitungen allein ist wenig
zu verdienen, und es gilt im allgemeinen nicht für fein,
wenn das eine Geschäft nur die Leitungen ausführen soll,
beim andern aber die verschiedenen Verbrauchsapparate
bestellt werden.

Eine Bedingung wird man allerdings auch an die

öffentlichen Betriebe stellen müssen: Äußerste Ausnützung
der Arbeitszeit und Auslese des tüchtigsten Personals von
oben bis unten. Der Sprung von einer durchschnittlich
etwa 58^ständigen Arbeitszeit auf die 48-Stundenwoche
ist für die städtischen Betriebe finanziell so einschneidend,
daß auch hierin wohl die Gemeindebetriebe den privaten
folgen und wieder eine etwas längere Arbeitszeit einführen
müssen. Sonst laufen sie Gefahr, nicht mehr mit den

Preisen der Privatgeschäfte Schritt halten zu können,
womit dann zufolge UnWirtschaftlichkeit die Forderung
nach vollständiger Aufhebung dieser öffentlichen Betriebs-
zweige immer mehr an Boden gewinnt. Man wähle
auch nur tüchtige, zuverlässige Beamte und Angestellte,
rüste sie mit den nötigen Vollmachten aus, baue auf ihr
Verantwortlichkeitsgefühl, habe dann aber bei Verfehlungen
den Mut, unerbittlich auf scharfe Bestrafung zu beharren.
Aber gerade in diesen Punkten fehlt es weit herum. Die
vielseitige, die Überkontrolle stumpft bei den Leuten das

Gefühl für Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortung
ohnehin schon ab; muß man dazu erfahren, daß manchmal
völlig ungeeignete Beamte, Angestellte und Arbeiter auf
der Rang- und Gehaktstufenleiter „automatisch" weiter
vorrücken, so begreift man manches.

So wenig es vom guten ist, wenn die technischen
Betriebe sich das Jnstallationsmonopol sichern, ebenso-

wenig würde es der Allgemeinheit dienen, wenn die

Privatgeschäfte durch Preisvereinbarungen den Schein
erwecken, sich dadurch eine Art Monopol zu sichern. Auch

auf diesem Gebiet ist ein gesunder Wettbewerb nur von
gutem. Leben und leben lassen, das sei der Leitgedanke,
unter dem die ganze Frage zu beurteilen ist.

Provisorische Bauten.
(Korrespondenz.)

Um die Bauordnungen nicht starr anwenden zu
müssen und um die so verpönte bureaukratische Schablone
zu vermeiden, sehen sich die Baupolizeibehörden manch-
mal genötigt, sogenannte provisorische Bauten zu bewil-
ligen: Kleinere Eingangsbauten über die Baulinie hin-
aus ; Vorbauten gegen die Straße und gegen den Nach-
bar; Kleinviehstallungen; Holzbauten für vorübergehende
Zwecke; weiter ausladende Dächer; Rauchabzüge durch
die Seitenwände, in abgelegenen Bauten; Gartenhäuser
mit zu geringem Grenz- oder Gebäudeabstand; Bienen-
Häuser; Privatleitungen in und über dem Gebiet öffent-
licher Straßen und Wege u. a. m. Alle diese Bauten
haben durchaus vorübergehenden Charakter; sie sind in-
sofern auf Zusehen hin bewilligt, daß sie auf erstes An-
suchen der Baupolizeibehörde und ohne jede Entschädi-
gung vom Eigentümer zu entfernen sind.

Wenn dieser Charakter bei der Genehmigung und
einige Zeit nachher noch feststeht, so verliert er sich er-
fahrungsgemäß im Laufe der Jahre, sofern nicht die

nötigen Vorkehrungen getroffen werden. Die Behörden
und die Aufsichtsorgane eines Gemeinwesens wechseln;
die Liegenschaften wechseln die Hand, ohne daß auf das
Provisorium hingewiesen wird; der neue Eigentümer ist
im guten Glauben, die Baute sei ohne jede Bedingung
genehmigt. Kommt man nach Jahren einmal darauf und
verlangt kostenlose Beseitigung, so gibts große Schwierig-
keiten, beim Betroffenen ein Gefühl der Ungerechtigkeit.

Einwandfreie Abhülfe und dauernde Klarstellung der
Verhältnisse wird zweifelsohne erreicht, wenn man die

provisorischen Bauten nur für das laufende Kalender-
oder Amtsjahr bewilligt, eine Gebühr erhebt und die

Möglichkeit vorsieht, daß diese Bauten gegen die gleiche
Gebühr fortlaufend je um ein Jahr erneuert werden
können. Dann geht nichts unter das Eis. Behörden
und Eigentümern wird jedes Jahr in Erinnerung ge-
rufen, daß die Bauten provisorischen Charakter haben.
Der Eigentümer hat die Gewißheit, daß die Behörde die
Baute nur dann wegbietet, wenn es aus Gründen des
öffentlichen Rechtes nötig wird. Vor 8 Jahren wurde
diese Neuerung in einer größeren Gemeinde eingeführt

ânsrksnnt sis»?s«k, sdsr
-ur rstivnsllsn ksdrïkstion unsntdSkrlïek, sînB

là's MiiiiM îîmîàsmiM
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Linriicktung kür 0>sckbesrde»ung.
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ti«t>S>eg h « Cdegrantati Hipbalt Horgen

unb bie f}af)reSgebühr auf gr. 2.— angefeilt. SaS fyat
fief) aüfeits fo oorjüglicf) bewährt, baff wir bie betreffen»
ben Seftimmungen ber Sauorbnung folgen laffeti:

1. gür oorübergefjenbe bauten fann ber (Stabtrat
Abweichungen oon ben Sauoorfchriften geftatten, fowett
nicïjt gefunbfjeitS» uub feuerpolizeiliche )Mcfficf)ten ent»

gegenließen ; fyeuerftätten muffen bem Sauamt pr Anzeige
gebracht werben.

2. 3;ür ©rfteßung oon Sauhütten, bie nur wäljrenb
ber Ausführung eitieë SaueS jum Schutze ber bort be»

fcßäftigten Arbeiter ober jur Aufbewahrung oon SSBerf»

gefd^irr benutzt werben, bebarf e§ feiner befonberen Se»

witligung ; immerhin gelten auch fjier bie ferterpofijeificf)en
Sorfdßriften.

3. gür oorübergeßenbe Sauten wirb bie Sewitligung
nur gegen eine ©ebüßr unb auf bie Sauer eines QiahreS

erteilt; oor Ablauf fann bie grift tn gleicher SBeife er»

neuert werben.
4. Sorübergeßenbe Sauten, bie oor bem Qnfraft»

treten biefer Sorfcßriften auf unbeftimmte ßeitbauer be=

willigt worben finb, muffen innert einem Qiahre befeitigt
werben, wenn meßt im ©inne beS oor^ergetjenben Ab»
faßeS eine neue SewiHigung erwirft wirb.

£ot>et=Sc&älfd)eU»e-
fr patent atigemelbet.

9teueS, praftifcfjes SBerfjeitg für Sanbwtrte, Diebberg»

befißer, Söagner :c. zum ©dualen unb f^ußen oon Stielen,
©langen, Zaunlatten 2C., jum Abfpißen unb Abhobeln
oon fßfoften, pfählen, Dîebfticfeln ufw.

Sie neue @cf)älfcf)eibe fann auf jeber Sifcf)freiSfäge
ober Srenntjolzfräfe oerwenbet werben, ©ie wirb einfach
on ©telle beS SfreiSfägeblatteS eingefpannt, wobei man

| wegen ber gewölbten gorm gilj» ober ßartonf(Reiben
Zwifcf)en bie Diofetten einlegt. — SaS 91achfcf)ärfen ge»

fchteßt buret) befonbere ©dfjmirgelfeilen.

Sie Ümbref(ung§jaf)l biefer ©c^älfdjeiben entfpridf)t
ungefähr berfenigen eines gleich großen ßreiSfägenblatteS.
©ie barf efjer etwas fleiner fein atS größer.

(geliefert wirb baS SBerfjeug mit S>urcf)meffer : 300,
325, 350/ 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550,
575 unb 600 mm.

A.=®. Dlnttt ßanöguaiter 9R«fchtnenfabrif, Dlte«.

Zur Cwïzmarïtlûge fdEjreibt man ber „91. 3- 8-":
Anläßlich ber ©chwetzerifchen ^orftoerfammlung in Alt»
borf Ijielt Dberförfter Saoier, ©efretär ber forftwirt»
fchaftlichen 3entralfteüe in ©olottjurn, ein orientierenbeS
Sleferat über bie fpoljmarftlage, öa§ auS ber Situation
beS oergangenen jfrühjhtw§ ""b ©ommerS ^erau§ bie
oermutlicf)e ©eftattung ber ^»oljmarftlage für
ben fommenben £>erbft unb SDBinter ju zeichnen
fuctjte. SBeniger benn je fann bie Sage beS tpotzmarfteS
oon. ber allgemeinen wirtfdEjaftlid^en Sage unfereS San»

bes getrennt werben, bie ißretfeitS wieberum oon ber
allgemeinen Sßeltlage abhängig ift. Son Sag ju Sag
fönnen fidf) bie politifctjen Segebenfpiten änbern, fo baff
ftct) bie woblerwogenften unb oorfid^tigfien SorauSfagen
über ben Raufen geworfen feßen fönnen. $n unfernt
Sanbe hat fiel) aber in ben legten SRonaten ber Arbeits»
marft bodf) berart gebeffert, bajj man nun boeß aucf) für
bie ^oljmarftlage eine Sefferung erhoffen barf, geigten
boeß bereits bie jüngften Setfäufe gegenüber ben greifen
oor einigen SUonaten eine leichte ©rßößung unb oor
allem eine pneljmenbe Selebung beS SRarfteS. Sauge»
werbe, ^oljinbuftrte unb jjpolzßanbel ßaöen in oerfeßie»
benen ©egenben unfereS SanbeS wieber pgenommen,
wobei beamtet werben fann, baff ber Sunbßolzßanbel
ber Situation oorauSgeeilt war, bie ^oljinbuftrie ber

nur noef) befdEjeibenen ©ewinnmargen wegen etwas lang»

famer nacfjrütfte, beute aber in erfreulicher SBeife bie

Sage poerfi<f)iticf)er beurteilt als oor einem Qal>re.

Qm §erbft 1921 fjerrfc^te in ber gangen ©d^weij
eine Stagnation für ben ^>olgf)anbet. Sie ©infu^rbe»
fefiränfungen geigten noch feine nennenswerte SBirfung
unb bie Sager waren überfüßt. Sott) hielt man mit ben

Schlügen fo prücf, baff mit 2lnfang 1922 eine rafdEje

Selebung beS' SßarfteS einfette, wobei in. einigen SanbeS»
teilen felbft ein Sefijit an f>olj ftch bemetfbar madhte.
SRit bem Qnfrafttreten ber oermlnberten Sahntarife für
§oIj fonnte aber ber SluSgleidE) im eigenen Sanbe er»

jtelt werben, fo ba§ ohne nennenswerte ©Infuhr ber
Sebarf ooßauf gebeeft werben fonnte. SlßerbingS gingen
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und die Jahresgebühr auf Fr. 2.— angesetzt. Das hat
sich allseits so vorzüglich bewährt, daß wir die betreffen-
den Bestimmungen der Bauordnung folgen lassen:

1. Für vorübergehende Bauten kann der Stadtrat
Abweichungen von den Bauvorschriften gestatten, soweit
nicht gesundheits- und feuerpolizeiliche Rücksichten ent-
gegenstehen; Feuerstätten müssen dem Bauamt zur Anzeige
gebracht werden.

2. Für Erstellung von Bauhütten, die nur während
der Ausführung eines Baues zum Schutze der dort be-

schäftigten Arbeiter oder zur Aufbewahrung von Werk-
geschirr benutzt werden, bedarf es keiner besonderen Be-
willigung; immerhin gelten auch hier die feuerpolizeilichen
Vorschriften.

3. Für vorübergehende Bauten wird die Bewilligung
nur gegen eine Gebühr und auf die Dauer eines Jahres
erteilt; vor Ablauf kann die Frist in gleicher Weise er-
neuert werden.

4. Vorübergehende Bauten, die vor dem Jnkraft-
treten dieser Vorschriften auf unbestimmte Zeitdauer be-

willigt worden sind, müssen innert einem Jahre beseitigt
werden, wenn nicht im Sinne des vorhergehenden Ab-
satzes eine neue Bewilligung erwirkt wird.

Hobel-Schälscheibe.
» Patent angemeldet.

Neues, praktisches Werkzeug für Landwirte, Rebberg-
besitzer, Wagner zc. zum Schälen und Putzen von Stielen,
Stangen, Zaunlatten :c,, zum Abspitzen und Abhobeln
von Pfosten, Pfählen, Rebstickeln usw.

Die neue Schälscheibe kann auf jeder Tischkreissäge
oder Brennholzfräse verwendet werden. Sie wird einfach
nn Stelle des Kreissägeblattes eingespannt, wobei man

I wegen der gewölbten Form Filz- oder Kartonscheiben
zwischen die Rosetten einlegt. — Das Nachschärfen ge-
schieht durch besondere Schmirgelfeilen.

Die Umdrehungszahl dieser Schälscheiben entspricht
ungefähr derjenigen eines gleich großen Kreissägenblattes.
Sie darf eher etwas kleiner sein als größer.

Geliefert wird das Werkzeug mit Durchmesser: 303,
325, 350/ 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550,
575 und 600 mm.

A.-G. Olma Landquarter Maschinenfabrik, Ölten.

Holz-Marktberichte.
Zur Holzmarktlage schreibt man der „N. Z. Z.":

Anläßlich der Schweizerischen Forstversammlung in Alt-
dorf hielt Oberförster Bavier, Sekretär der forstwirt-
schaftlichen Zentralstelle in Solothurn, ein orientierendes
Referat über die Holzmarktlage, das aus der Situation
des vergangenen Frühjbhrs und Sommers heraus die
vermutliche Gestaltung der Holzmarktlage für
den kommenden Herbst und Winter zu zeichnen
suchte. Weniger denn je kann die Lage des Holzmarktes
von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage unseres Lan-
des getrennt werden, die ihrerseits wiederum von der
allgemeinen Weltlage abhängig ist. Von Tag zu Tag
können sich die politischen Begebenheiten ändern, so daß
sich die wohlerwogensten und vorsichtigsten Voraussagen
über den Haufen geworfen sehen können. In unserm
Lande hat sich aber in den letzten Monaten der Arbeits-
markt doch derart gebessert, daß man nun doch auch für
die Holzmarktlage eine Besserung erhoffen darf, zeigten
doch bereits die jüngsten Verkäufe gegenüber den Preisen
vor einigen Monaten eine leichte Erhöhung und vor
allem eine zunehmende Belebung des Marktes. Bauge-
werbe, Holzindustrie und Holzhandel haben in verschie-
denen Gegenden unseres Landes wieder zugenommen,
wobei beachtet werden kann, daß der Rundholzhandel
der Situation vorausgeeilt war, die Holzindustrie der

nur noch bescheidenen Gewinnmargen wegen etwas lang-
samer nachrückte, heute aber in erfreulicher Weise die

Lage zuversichtlicher beurteilt als vor einem Jahre.
Im Herbst 192 l herrschte in der ganzen Schweiz

eine Stagnation für den Holzhandel. Die Einfuhrbe-
schränkungen zeigten noch keine nennenswerte Wirkung
und die Lager waren überfüllt. Doch Hielt man mit den

Schlägen so zurück, daß mit Anfang 1922 eine rasche

Belebung des Marktes einsetzte, wobei in einigen Landes-
teilen selbst ein Defizit an Holz sich bemerkbar machte.
Mit dem Inkrafttreten der verminderten Bahntarife für
Holz konnte aber der Ausgleich im eigenen Lande er-
zielt werden, so daß ohne nennenswerte Einfuhr der
Bedarf vollauf gedeckt werden konnte. Allerdings gingen
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